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Tagesordnung 

 

1. Einwände gegen die Niederschrift von der 11. Sitzung am 29.04.2023  
 

2. Beratung über die Teilnahme an der Bundesförderung "Klimaangepasstes 
Waldmanagement" 

(VL-22/2023 
2. Ergänzung) 

 

3. Vorstellung des neuen Forsteinrichtungswerks (VL-44/2023 
3. Ergänzung) 

 

4. Mitteilungen  
 

5. Anfragen  
 
 

 
 
 
__________________ 
Kurt Solz 
(Ausschussvorsitzender) 
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Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss  
 Grävenwiesbach, 10.05.2023 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 12. Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschusses 
am Dienstag, 09.05.2023, 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr 

im großen Saal (EG), des Bürgerhauses, Wuenheimer Platz 1, 61279  Grävenwiesbach 
 

 
Anwesenheiten 

 
Vorsitz: 
Solz, Kurt (FWG) 
 
Anwesend: 
Pauls, Achim (CDU) 
Bierwirtz, Bernd (FWG) 
Butz, Reiner (SPD) 
Haas, Sybille (GRÜNE) 
Seifarth, Michael (UB) 
Stahl, Tobias (CDU) 
 
Entschuldigt fehlten: 
Book, Winfried (CDU) 
 
Vom Gemeindevorstand waren anwesend: 
Seel, Roland 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Paesler-Lehr, Claudia 
 
 
Gäste: 
Andreas Romahn, Usinger Anzeiger 
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Sitzungsverlauf 
 
Ausschussvorsitzender Kurt Solz eröffnet die Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschus-
ses um 19:34 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium be-
schlussfähig ist. 
 
 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Einwände gegen die Niederschrift von der 11. Sitzung am 29.04.2023 
 

Es bestehen keine Einwände gegen die Niederschrift der 11. Sitzung vom 23.04.23. Die Tagesordnung 
soll jedoch noch einmal geändert werden, da dort „Niederschrift der 10. Sitzung vom 14.03.23“ steht. 
 
2. Beratung über die Teilnahme an der Bundesförderung "Klimaangepasstes 

Waldmanagement" 
VL-22/2023 

2. Ergänzung 
 

Herr Bürgermeister Seel berichtet über die Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Über ei-
nen Zeitraum von 20 Jahren müssen 12 Kriterien eingehalten werden. U.a. handelt es sich um Zulassen 
von Naturverjüngung und die Pflanzung von standortangepassten Baumarten. Ebenso auch das Auswei-
sen von 5 Habitatsbäumen (derzeit werden 3 ausgewiesen), ein größerer Rückegassenabstand sowie 
der Entzug bzw. die Stillegung von Flächen aus der Bewirtschaftung. Herr Götz und Frau Romer vom 
Forstamt Weilrod hatten dem Gemeindevorstand in einer seiner letzten Sitzungen die Förderung vorge-
stellt und bestätigt, dass die Bedingungen im Gemeindewald weitestgehend bereits eingehalten werden. 
 
Er schlägt vor, dass der PEFC-Auditor in seinem Audit am 16.05.23 den Zustand unter diesen Gesichts-
punkten beurteilt und eine Einschätzung abgibt. Falls die Einschätzung positiv ausfällt kann die Gemein-
devertretung in der nächsten Sitzung die Teilnahme am Förderprogramm positiv beschließen. Der Ge-
meindevorstand hat die Teilnahme unter der vorgenannten Voraussetzung bereits empfohlen. 
 
Die Vergabe/Annahme des Förderantrags geschieht allerdings im Windhundverfahren: Wer zuerst 
kommt… und derzeit fällt die Förderung unter die de-minimis-Verordnung. Die Bundesrepublick hat die 
EU jedoch gebeten, diese Regelung herauszunehmen. Selbst wenn die de-minimis-Regelung enthalten 
bleibt, ist es dennoch eine gute Sache, um Gelder für die Waldbewirtschaftung zu ergattern. 
 
Die einzelnen Ausschussmitglieder Haas, Stahl, Pauls und Bierwirtz stellen Fragen zu den Bedingungen 
der Förderung, die nachfolgend beantwortet werden:  
 
Das Geld aus der Förderung kommt dem Wald zugute. Dies wurde bereits so mit dem Forstamt bespro-
chen. Das Geld wird in diverse Maßnahmen investiert. 
 
Es gibt Mindestgrößen an Flächen, auf denen Kriterien eingehalten werden müssen. Die Flächen müs-
sen aber nicht zusammenhängend sein. 
 
Ob die größeren Rückegassenabstände auch Mehrkosten bedeuten ist derzeit nicht erkenntlich. 
 
Etwa 7 % der Anpflanzungen sind Douglasien. Die Buche und Eiche gibt es als Naturverjüngung. Das 
Forstamt sieht kein Problem. Der PEFC-Auditor wird jedoch am 16.05.23 dazu befragt. 
 
Die Waldflächen passen auch dann noch, wenn die weiteren 4 WEA im Windpark Siegfriedeiche und 
Hoheforst aufgestellt sind. Diese Flächenentnahme wurde bereits im Forsteinrichtungswerk 2020 be-
rücksichtigt und für das Förderprogramm keine Auswirkungen. 
 
Falls Klimabedingte Veränderungen die Einhaltung der Kriterien erschweren müssen Rückzahlungsmo-
dalitäten/Strafen noch in Erfahrung gebracht werden. 
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Herr Solz schlägt vor, die Förderung zu beantragen. 
 
Beschluss: 
Der Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Teilnahme an 
dem Bundesförderungsprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja  Nein  Enthaltungen  Einstimmig X zurückgestellt  
 
 
3. Vorstellung des neuen Forsteinrichtungswerks VL-44/2023 

3. Ergänzung 
 

Herr Solz berichtet über die Vorstellung des neuen Forsteinrichtungswerks im Ausschuss und dem Ge-
meindevorstand am 29.04.2023. 
 
Herr Seel führt aus, dass das Forsteinrichtungswerk 2020 kompatibel mit dem Förderprogramm „Kli-
maangepasstes Waldmanagement“ ist und daher keine Korrektur diesbezüglich vorgenommen werden 
muss. Er bestätigt Herrn Stahl, dass das Werk auch nachträglich korrigiert werden kann. Wie es auch 
nach dem Einrichtungswerk 2010 bzgl. des Einschlags gemacht wurde. 
 
Herr Solz schlägt die Annahme des Einrichtungswerks 2020 vor. 
 
Beschluss: 
Der Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Annahme des 
neuen Forsteinrichtungswerks zum Stichtag 01.01.2020. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja  Nein  Enthaltungen  Einstimmig X zurückgestellt  
 
 
4. Mitteilungen 

 

Herr Seel informiert über die nun insgesamt 25 Gesellschafter umfassende Holzagentur Taunus. 
 
Die Jagdgenossenschaft bestätigt einen neuen Mitpächter für die Jagdpacht Laubach auszuschreiben. 
In diesem Zug werden die Pachtverträge neu gestaltet. Etwa die Berücksichtigung des neuen Umsatz-
steuergesetzes und die Umsetzung von Sanktionen bei Nicht-Einhaltung der Abschusszahlen müssen 
Einzug halten. Es wird in einem Bieterverfahren nicht nur nach der Summe der Jagdpacht gefragt, son-
dern auch ein Konzept angefordert sowie einen Fragenkatalog erstellt werden. Jedes Teil (Summe, Kon-
zept, Fragen) erhält eine Gewichtung auch vor dem Hintergrund der Förderung „Klimaangepasstes 
Waldmanagement“. 
 
5. Anfragen 

 

Keine 
 
 
nicht-öffentlicher Sitzungsteil 
 

 
Ausschussvorsitzender Kurt Solz schließt die Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschus-
ses um 20:20 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für Ihre Teilnahme. 
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Kurt Solz Claudia Paesler-Lehr 
(Ausschussvorsitzender) (Schriftführerin) 
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Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss  
 Grävenwiesbach, 15.03.2023 
 
 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 

der 10. Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschusses 
am Dienstag, 14.03.2023, 18:30 Uhr bis 21:01 Uhr 

im DGH großer Saal, Weilerweg 1, 61279 Grävenwiesbach des Dorfgemeinschaftshauses Hundstadt 
 

 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 

Solz, Kurt (FWG) 
 
Anwesend: 

Pauls, Achim (CDU) 
Bierwirtz, Bernd (FWG) 
Book, Winfried (CDU) 
Butz, Reiner (SPD) 
Haas, Sybille (GRÜNE) 
 
Entschuldigt fehlten: 

Seifarth, Michael (UB) 
 
Vom Gemeindevorstand waren anwesend: 
Seel, Roland 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 

Paesler-Lehr, Claudia 
 
 
Gäste: 

Lothar Stöckmann 
Jan Schulze 
Jens Diebel 
Manfred Renth 
Joachim Köhler 
Karin Klimt 
Klaus Erdle 
Heinz Radu 
Armin Friedrich 
Karsten Braun 
Sebastian Stöckmann 
Tobias Stöckmann 
Fabian Seel 
Andreas Zientek 
Klaus Schön 
Timo Heider 
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Andreas Romahn (UA) 
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Sitzungsverlauf 
 
Ausschussvorsitzender Kurt Solz eröffnet die Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschus-
ses um 18:35 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium be-
schlussfähig ist. 
 
 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Einwände gegen die Niederschrift von der 9. Sitzung am 31.01.2023 
 

Es bestehen keine Einwände gegen die Niederschrift der 9. Sitzung am 31.01.2023 
 
Bevor zum nächsten Tagesordnungspunkt übergeleitet wird, ergreift Herr Bürgermeister Seel das Wort 
und weist auf die Wichtigkeit der folgenden Informationen hin. Bevor eine Entscheidung seitens der Gre-
mien getroffen werden kann muss genau abgewägt werden. Hierzu werden möglichst viele unterschiedli-
che Informationen benötigt. Sicher ist bisher nur, dass ein B-Plan über einem Plangebiet aufgestellt wer-
den muss und das geht nur, wenn alle Eigentümer zustimmen. 
 

2. Vortrag von Fabian Seel über die Firma CGI 
 

Herr Seel und Herr Zientek stellen sich und die Firma CGI Deutschland B.V. & Co. KG sowie die Philo-
sophie und das Firmenengagement im Zusammenhang mit Klimaschutz und CO2-Neutralität vor. Sie er-
läutern den Hintergrund der bisherigen und bevorstehenden Pflanzaktion am 25.03.2023. Was ursprüng-
lich als Team-Event gedacht war, ist inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden. Mit dem Pflanzen 
von Bäumen soll eine Umgebung erschaffen werden, in der Arbeiten Spaß macht. Sie bitten aus organi-
satorischen Gründen um Anmeldung der Teilnehmer. Es wird nicht nur für die Verköstigung gesorgt, 
sondern auch Fotos gemacht, die veröffentlicht werden. 
 
Die Pflanzaktion am 25.03.2023 wird, wie die aus dem vergangenen Frühjahr, hinter der Weihnachts-
baumkultur zwischen Laubacher Kreuz und Heinzenberg stattfinden. Die Pflanzaktion im letzten Jahr 
war mit 30 % Ausfall wegen Trockenheit im letzten Sommer sehr erfolgreich. Da der Bereich eingezäunt 
wurde hatte das Wild keine Möglichkeit, Schaden anzurichten. 
 
Abschließend wird dort eine Holzbank aufgestellt werden sowie ein Schild mit Erläuterungen. 
 

3. Vortrag von Herrn Dr. Klaus Erdle, Fachbereichsleiter Amt für den ländlichen Raum, über 
das Thema Agrar-Photovoltaik 

 

Herr Dr. Erdle, stellt sich sowie seine Kollegen Schulze und Renth vom Amt für den ländlichen Raum 
vor. 
 
Zunächst informiert Herr Dr. Erdle über die verschiedenen Photovoltaig-Arten: Gebäude (Dach + Fas-
sade), Bepflanzungen (Obst o.ä.), Straßen, Freiflächen. Der Fokus in dieser Präsentation wird auch Frei-
flächen-Photovoltaig und das Augenmerk auf die landwirtschaftlichen Grundstücke in Grävenwiesbach 
gelegt. 
 
Um Freiflächen-Photovoltaig installieren zu können bzw. zu lassen wird ein Bebauungsplan bzw. ein 
Vorhaben- und Erschließungsplan benötigt. Es müssen zudem Ausgleichsmaßnahmen getroffen wer-
den. Es ist klar, dass in diesem Fall zum einen keine Bewirtschaftung mehr auf den Flächen erfolgen 
kann. (Anm.: Diese können in Form von Bereitstellung von Ökopunkten aus dem Ökopunktekonto erfol-
gen. Falls keine ausreichenden Punkte mehr vorhanden sind, müssen entweder anderweitig Ökopunkte 
seitens der Gemeinde angekauft werden oder selbst Ausgleichsmaßnahmen auf anderen gemeindeei-
genen Flächen getroffen werden. Diese Flächen stehen dann der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfü-
gung.) Außerdem muss eine Kabeltrasse zum Einspeisepunkt gelegt werden. (Anm.: Hiervon sind u.U., 
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je nach Lage der Freiflächen-Photovoltaik, auch Grundstücke außerhalb des beplanten Bereichs beein-
trächtigt (analog zu Windparks).) Da von einer Installation von mind. 20 Jahren ausgegangen werden 
kann, würde nach dieser Zeit z.B. aufgrund der Ökologie nur sehr schwer wieder ein Umbruch von Grün- 
in Ackerland erreicht werden können.  
 
Herr Dr. Erdle gibt im weiteren Verlauf der Präsentation einige Fakten bekannt: Im Hochtaunuskreis sind 
erst ca. 5 – 10 % der möglichen Dachflächen mit Photovoltaig-Anlagen ausgestattet. Der Regionalver-
band hat für den Hochtaunuskreis 9,7 % Vorrangfläche für landwirtschaftliche Produktion definiert. Dies 
entspricht ca. 198 m² pro Person. Für eine rein pflanzliche Ernährung werden 1300 m² Anbaufläche pro 
Person benötigt. Im Gegensatz dazu benötigt eine fleischliche Ernährung das Doppelte bis Dreifache. 
 
In Grävenwiesbach haben die einzelnen Feldflure auch Klimafunktionen. Sie haben die Note 1a (höchste 
Bedeutung) erhalten. Die Gesamtbewertung der landwirtschaftlichen Grundstücke nach Grundwertzahl 
beträgt zwischen 20 und 55.  
 
Herr Dr. Erdle rät zum besonnenen Entscheiden über das Für und Wider von Ausweisen und Bereitstel-
len von Flächen für Freiflächen-Photovoltaik. Er nimmt wahr, dass sich die politischen Gremien in Grä-
venwiesbach schon jetzt sehr viel Gedanken über dieses Thema machen. 
 
Seiner Meinung nach müssen nicht nur die Grundstückseigentümer in den Entscheidungsprozess einbe-
zogen werden, sondern auch die jeweiligen Bewirtschafter. Die Bevölkerung muss für mehr Installation 
auf den Haus- oder ähnlichen Dächern sensibilisiert werden. Planungen auf Freiflächen sollen sich ergo-
nomisch in vorhandene Strukturen anpassen. In jedem Fall sollte die Gemeinde dafür sorgen, dass der 
Rückbau gesichert ist. Bisher gibt es hierzu keine gesetzliche Regelung wie die Rückbaubürgschaft bei 
Windkraftanlagen. Er schlägt vor, dass auf eine ausgewogene Verteilung von Flächen geachtet wird. 
Z.B. zusammenhängend nur an einer Stelle und ggf. nicht mehr als 1 % der Gemeindefläche. Da unter 
Freiflächenmodulen sowieso nur Gras wächst, ist Grünland vor der Nutzung von Ackerland zu bevorzu-
gen. Ebenso nach Möglichkeit eine Agri-PV-Anlage vor einer Freiflächenanlage. 
 

4. Mitteilungen 
 

Herr Bürgermeister Seel berichtet über den Eingang des Forsteinrichtungswerks. Nach der Erstprüfung 
wird das Werk mit dem Forstamt und den Gremien beraten werden. 
 
Durch die neue Wasserleitung Grävenwiesbach-Mönstadt fließen derzeit im Probebetrieb 10 m³/Std. 
durch. 
 

5. Anfragen 
 

keine 
 
 
nicht-öffentlicher Sitzungsteil 
 

 
Ausschussvorsitzender Kurt Solz schließt die Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschus-
ses um 20:22 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für Ihre Teilnahme. 
 
 
 
 
Kurt Solz Claudia Paesler-Lehr 
(Ausschussvorsitzender) (Schriftführerin) 

 



Gemeinde Grävenwiesbach  
 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-44/2023 3. Ergänzung  
- öffentlich - Datum: 02.05.2023 

 

Sachbearbeiter Claudia Paesler-Lehr 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

12. Sitzung des Umwelt-, Land- und Forstwirtschafts-
ausschusses 09.05.2023 vorberatend 

 
Vorstellung des neuen Forsteinrichtungswerks 
 
Sachbericht: 
Das neue Forsteinrichtungswerk wurde am 29.04.2023 vorgestellt. 
 
Als Gäste waren geladen: 
 
Herr Ruckelshausen, öffentlich bestellter Sachverständiger 
Herr Deutschländer-Wolff, Forstamtsleiter Forstamt Weilrod 
Frau Romer, Försterin 
 
Nach der Vorstellung des Einrichtungswerks durch Herrn Ruckelshausen sowie weiterer Erläute-
rungen durch Herrn Deutschländer-Wolff wurde die Abteilung 44-1 besichtigt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die An-
nahme des neuen Forsteinrichtungswerks zum Stichtag 01.01.2020. 
 
Anlage(n): 

(1) Entwurf 1 SV Grävenwiesbach Stij 2020_Version FA WRO 
 
 
 
__________________ 
Roland Seel 
(Bürgermeister) 
 



Forsteinrichtungswerk 
 

für den Gemeindewald Grävenwiesbach  

 

Stichtag 01.01. 2020 

 

Fertig gestellt:                             2023 

 

 

Forsteinrichter: 

 

Alsfeld, den 

 

 

 

 

 

 

 

Stempel 

 

 

 

 

 

 
Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Armin Ruckelshausen,  

Forstassessor, Sachverständiger für Forstwirtschaft, 

Fachgebiet Forsteinrichtung, öffentlich bestellt und 

vereidigt) 

 

 

 

Gesehen und mit der Planung einverstanden: 

 

Eigentümer: 

 

 

 

Unterschrift 

 

Forsttechnischer Leiter: 

 

 

 

 

Unterschrift 

Revierleiter: 

 

 

 

 

Unterschrift 

 

 

Gliederung 
 

Teil 1 Einleitungsverhandlung und Schlussverhandlung (textliche Darlegung und Erläuterung der 

Wirtschaftsziele, Inventurergebnisse und Planung) 

Teil 2 Inventur- und Planungsübersichten (tabellarisch) 

Teil 3 Flächenwerk: 

I. Vermessungstabelle, für den Gesamtbetrieb und Gemeinden auf Nr. II abgestimmt                

II. Flurstücksliste 

Teil 4 Betriebsbuch (Forstgrundkarten, Bestandsblätter) 

  



 

Teil 1.2: Schlussverhandlung betreffend Forsteinrichtung 

für den Kommunalwald Grävenwiesbach  (Stichtag: 1.1.2020) 

 

Gliederung 

 
1. Arbeitsbericht des Forsteinrichters, Material und Methoden 
2. Inventurergebnisse 

2.1 Angaben zu Flächen- und Besitzstand, Lage und Waldeinteilung 
2.2 Waldfunktionen 
2.3 Natürlicher Standort 
2.4 Bestockung 
2.5 Pflegezustand 
2.6 Gefährdung, Schäden 

3. Abgelaufener Planungszeitraum – Ergebnis, Würdigung 
4. Planung 

4.1 Wirtschaftsziele und –intensität, Betriebsform, Umtriebszeiten, Waldbau  
4.2 Holznutzung 
4.3 Verjüngung 
4.4 Fazit der Naturalplanung 
4.5 Erschließung 

5. Karten 

  



1 Arbeitsbericht des Forsteinrichters, Material und Methoden 

Mit Schreiben des Gemeindevorstandes vom 3.12.2019 wurde ich mit der Forsteinrichtung 

des Gemeindewaldes Grävenwiesbach beauftragt. Die Wälder wurden von mir in der Zeit von 

März 2020 bis September 2022 aufgenommen. Krankheitsbedingt gab es eine längere 

zeitliche Unterbrechung. Die Betriebsbuchentwürfe wurden kontinuierlich, blockweise 

vorgelegt, am 3.11.2022 schließlich der 1. Entwurf der Naturalplanung insgesamt. Nach der 

Planabsprache am 11.1.2023 in kleinem Kreis (Bürgermeister, Forstamtsleiter, Revierleiterin, 

Einrichter) wurden die Änderungen in den Datenbestand eingepflegt und im Februar / März 

2023 ein zweiter Entwurf mit aktualisiertem Betriebsbuch, Inventur- und Planungsübersichten 

und dem Flächenwerk zur Abstimmung im zuständigen Gemeindegremium und 

anschließender Genehmigung seitens des RP vorgelegt. 

 

Stichtag für Zustand und Planung ist der 1.1. 2020. 

 

Diese Forsteinrichtung entspricht der Hessischen Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten 

(HAFEA) von  2002, die derzeit weiterhin anzuwenden ist, da die neue Verordnung über die 

Aufstellung von Betriebsplänen nach § 5 des Hessischen Waldgesetzes bisher nicht erlassen 

wurde. Trotz Betriebsziel „Naturnahe Waldwirtschaf“ mit Umstellung auf die Betriebsform 

Dauerwald wurde entsprechend der noch überwiegenden Waldstrukturen aus 

schlagweiser Wirtschaft die dafür geeignete Darstellungsform der Inventur- und 

Planungsergebnisse gewählt (gem. HAFEA Nr. 25, 64,74, 75). 

 

Die Waldfunktionen  wurden einzelbestandsweise erfasst. Im Hinblick auf etwaige 

Schutzgebiete wurden die betr. aktuellen wms-layer aus dem Geoportal Hessen im eigenen 

GIS geladen und eingesehen. Sonstige Waldfunktionen wurden den alten Betriebswerken 

entnommen oder vom Revierleiter mitgeteilt. 

 

Die bestandsweise vorliegenden Standortsdaten des letzten Betriebswerkes wurden jeweils 

fortgeschrieben (mit wenigen, kleinen Änderungen).  

 

Baumhölzer wurden im Falle ausreichender Flächengröße und Homogenität durch 

Winkelzählproben aufgenommen (ansonsten: Schätzung oder Zählung). Mit Blick auf 

realistische Ergebnisse der hier angewendeten Vorrats- und Zuwachsberechnung mit Hilfe 

von Ertragstafeln wurde streng statisch nach (i.d.R. gemessenen) Mittelhöhen bonitiert, 

wobei die folgenden Ertragstafeln zugrunde liegen (z.T. mit Ergänzung 0. Bon.):  

 
EI-Jüttner-1955-m.Df.; REI-Bauer-1955; BU-Wiedemann-1931-m.DF;  ESH-Volquards-1955-m.Df; 

BAH-Nagel-1985; WLI-Boeckmann-1990; VKR-Roes-1991; BIR-Schwappach-1929; ERL-

Mitscherlich-1945-st.Df.; Pappel-Raetzel-1969; Fichte-Wiedemann-1936/42a-m.Df; TA-Schmidt-

1955-m.Df.; DGL-Bergel-1985-m.Df.-mittl. EN; STR-Eckstein-1965-m.Df; KI-Wiedemann-1943-

m.Df.; ELA-Schober-1946-m.Df.(ohne 0. Bon.); JLA-Rusack-1972-m.Df. Die nicht aufgeführten 

Baumarten wurden jeweils der am besten passenden Tafel zugeordnet. 

 
Sofern Mittelhöhen deutlich über dem Ertragstafelrahmen lagen, wurden Vorrat und Zuwachs direkt, 

d.h. ohne Änderung des Bestockungsgrades, berichtigt. Damit sollen falsche Rückschlüsse auf 

Dichtstand oder Pflegedringlichkeit vermieden werden.  

 

  



Kalamitätsholz (vermutlich abgängig oder tot) wurde mit dem betreffenden Vorrat, aber ohne 

Zuwachs, mit voller Nutzung (unabhängig von der Verwertung) in gesonderten Zeilen erfasst, sodass 

eine getrennte Auswertung möglich ist. Die Verjüngungsplanung wurde entsprechend angepasst.. 

 

Sämtliche rechnerischen Auswertungen der Aufnahmedaten für die einzelnen Bestände und den 

Gesamtbetrieb erfolgten automatisiert in Excel, auf der Basis einschlägiger Formeln. Die betreffenden 

Eingabe- und Berechnungstabellen wurden vom Einrichter erstellt.  

 

I.d.R. wurden Altersangaben des alten Betriebswerkes auf den neuen Stichtag fortgeschrieben. 

Berichtigt wurde in geringem Umfang, falls Altdaten offensichtlich unstimmig waren oder im Zuge 

der Umstellung vom Pflanzalter auf Lebensalter in der 1. u. 2. Akl., denn nur dort wirkt es sich 

nennenswert aus. 

 

Alle Flächen wurden mit dem GIS-Programm QGis, Vers. 3.16 und Plugins der Fa. MapSite 

berechnet. Danach wurden diese Flächen für den Gesamtbetrieb und Gemeinden (Wald liegt in 3 

Gemeinden) auf die Angaben des Liegenschaftskatasters abgestimmt. Die Gemeinde hat 

Flächenzugänge schriftlich mitgeteilt und übernimmt insofern Verantwortung für die Vollständigkeit 

der Flurstückliste. 
 

 

Alsfeld, im März 2023          gez. Armin Ruckelshausen, Forsteinrichter  

      



2. Inventurergebnisse 

 

2.1 Angaben zu Flächen- und Besitzstand, Lage und Waldeinteilung, Verwaltung 

Auf das Summenblatt der Vermessungstabelle im Flächenwerk wird verwiesen.  

 

Die Forstbetriebsfläche hat sich durch Flächenzugang (rd. 2 ha Baumbestandsfläche) auf 

nunmehr 2064,2984 ha erhöht. Wege wurden i.d.R. nur ab 5 m Breite flächenmäßig erfasst, 

daher und wegen der Zugänge hat sich die Baumbestandsfläche gegenüber der letzten 

Einrichtung auf rd. 1961 ha erhöht. Als Wald im außerregelmäßigen Betrieb wurden rd. 143 

ha eingestuft (113 ha bei der letzten Einrichtung). Bei den Nebenflächen (rd. 72,5 ha) sind rd. 

9,7 ha nicht Wald im forstgesetzlichen Sinne. 

 

Die Wälder liegen in 4 Hauptblöcken einigermaßen arrondiert im Radius von 6 km um den 

Ort Grävenwiesbach. Der Betrieb wird nach wie vor von Hessen-Forst beförstert (Forstamt 

Weilrod, Revier Grävenwiesbach) 

 

2.2  Waldfunktionen 

Auf die Funktionenübersicht in Teil 2 wird verwiesen. Flächenmäßig relevant sind nur die 

ausgewiesenen Wasserschutzgebiete – vorwiegend wirtschaftsbeeinflussend, auf rd. 80 ha 

wirtschaftsbestimmend. Rund 20 ha sind geeignet für Kompensationsmaßnahmen, 

überwiegend (16 ha) wurde die Planung bereits darauf abgestellt. 

 

 2.3 Natürlicher Standort 

Auf die betreffenden Übersichten im Teil 2 des Betriebswerkes wird verwiesen. 

 

Die Wälder liegen im Wuchsbezirk östlicher Hintertaunus in der unteren und oberen 

Buchenmischwaldzone (Seehöhenschwerpunkt ca. 400 m). In den zurückliegenden 

Planungszeiträumen wurde das Klima als schwach subkontinental eingestuft, künftig ist 

tendenziell mit deutlich trockeneren Verhältnissen zu rechnen (Absinken der 

Standortwasserbilanzen durch die Klimaerwärmung). 

 

Ausgangssubstrat der Bodenbildung ist bis auf wenige Ausnahmen Tonschiefer / Grauwacke 

in Verbindung mit Lößlehm. Die Standorte sind nach dem Geländewasserhaushalt 

größtenteils frisch und mäßig frisch. Der Nährstoffgehalt ist überwiegend mesotroph.  

 

Rückblickend ist das Standortspotential als mittel bis gut einzustufen, vorausschauend sind 

wegen des Absinkens der Standortwasserbilanzen weniger Baumarten als führende Baumart 

noch standortgerecht (v.a. die Fichte büßt einen Großteil der für sie tauglichen Standorte ein). 

 

2.4 Bestockung 

Auf die betreffenden Inventurübersichten in Teil 2 wird verwiesen. 

Mit 45% Flächenanteil ist die Buche dominierende Baumart. Sie stockt vorwiegend auf 

frischen Standorten und ist dort mit Einschränkungen noch als klimagerechte Bestockung 

anzusehen - im Gegensatz zu den mäßig frischen Standorten (oder noch ungünstiger) auf die 

rd 1/3 der Fläche entfällt. Bonitäten und Qualitäten sind durchschnittlich. Altes Holz ist 

sowohl nach Fläche als auch nach Vorrat markant überausgestattet. Die betreffenden 

Bestände sind weitgehend verjüngt – ganz überwiegend natürlich in Buche, im Mittel 16 

jährig. Die Bestockungsgrade sind in gewöhnlichem Rahmen. Buchenbestände enthalten im 

Mittel 17% Mischbaumarten, vorwiegend Eiche. 

 

  



Die Eiche als zweithäufigste Baumart (28%) stockt vorwiegend auf mäßig frischen und 

frischen Standorten und ist auch mit Blick auf das künftige Klima standortgerecht. Bonitäten 

und Qualitäten sind noch durchschnittlich. Auch hier sticht eine markante Überausstattung an 

Fläche und Vorrat der über 120-jährigen Bäume bzw. Bestände ins Auge. Das betrifft auch 

Hauptnutzung in erheblichem Umfang, da trotz 240-jähriger Umtriebszeit bereits in der 8. 

Altersklasse rund 1/3 dieser Nutzungsart zugeordnet ist. Eichenbestände ab 180 sind zur 

Hälfte verjüngt, vorwiegend in Buche, mittleres Alter 18. Die Bestockungsgrade sind im 

gewöhnlichen Rahmen. Eichenbestände insgesamt enthalten im Mittel Buche mit fast 25% 

Anteil. 

 

Ansonsten spielen die Baumarten Fichte und Douglasie noch eine Rolle, als Folge von 

Trocknis, Käfer und Sturm in der Fichte jeweils mit markanter Überausstattung der unteren 

Altersklassen und erheblichen Blößenflächen. 

 

Aufgrund der beschriebenen Struktur liegt der Vorrat  insgesamt knapp unter dem 

Normalvorrat und knapp über dem Zielvorrat. Der Betrieb ist ein Abbaubetrieb (mit Blick auf 

die Buche aber auch die Eiche (Vgl. 

 

 

2.5 Pflegezustand 

Auf die betreffenden Inventurübersichten in Teil 2 wird verwiesen. 

 

Die Pflegebefunde liegen insgesamt gut im Rahmen dessen, was landesweit üblich und 

unbedenklich ist oder besonderen, kaum abwendbaren Bedingungen geschuldet ist. Das gilt 

für Pflegerückstände und pflegedringliche Bestände und auch für Bestände mit 

unbefriedigender Entwicklung (hier wäre Bezugsfläche anders als bei den erstgenannten mit 

etwa 300 ha anzusetzen – der Befund gilt für 6% der Bestände). 

 

Gliederung ist nur in ganz wenigen Fällen nachzuholen, Z-Baummarkierung auf 7% der 

betreffenden Fläche (auch das noch im Rahmen). 

 

 

 

  



2.6 Gefährdung, Schäden 

Auf die betreffenden Inventurübersichten in Teil 2 wird verwiesen. 

 

7% der Gesamtfläche sind seit der letzten Einrichtung als neue Bestände durch Käfer, Wurf 

oder Trocknis entstanden. Immerhin 20% der Fläche in der 2-6. Altersklasse sind angerissen 

oder durchbrochen (teils stark). Verjüngungshemmenden Bodenbewuchs gibt es auf 16% der 

auszuwertenden Fläche. Das alles liegt vielleicht gegenwärtig im landesweiten Rahmen (nach 

den vielen Kalamitäten der letzten 3 Jahre), ist aber deswegen nicht weniger bedenklich. 

 

In der baumartenbezogenen Auswertung sind 53% der Fichtengesamtfläche erkennbar 

Käfer/Dürre geschädigt oder schon stehendes Totholz (gemeldete Kalamitätshiebe nach dem 

Stichtag einbezogen), bei der Douglasie immerhin noch 22%. Das liegt vielleicht ebenfalls im 

Trend ist aber dramatisch. Durch die Mittelgebirgslage liegt der Umfang der 

Buchenkomplexkrankheit wohl unter dem Landesschnitt, Vorsicht bei der Behandlung der 

Bestände ist aber anzuraten. 

 

Beim Jungwuchs unter Schirm (ganz überwiegend BU-NV) hält sich wirtschaftlich relevanter 

Verbiss (>50% je Bestand) in Grenzen (für 7% der Bezugsfläche zutreffend, ähnlich beim 

Verbiss im Hauptbestand). 

 

In der Buche gibt es unvertretbare Schälschäden in der 2. Altersklasse, vielleicht noch in der 

3. Altersklasse. Bei der Douglasie verhindert der Schälschutz ein solches Ausmaß. Bei der 

Fichte sind die Schäden in der 2, vielleicht noch in der 3. Altersklasse hoch. In der 1. 

Altersklasse täuschen die Zahlen bei Buche und Fichte insofern ein zu günstiges Bild vor, als 

die Werte bei gesonderter Aufnahme des Altersbereiches 10-20 aufgrund des visuellen 

Eindrucks deutlich höher wären (eine gesonderte Aufnahme würde den Rahmen einer 

klassischen Bestandsinventur sprengen – hier werden teils erheblich Altersspannen angegeben 

und je Baumart nur ausnahmsweise 2 Zeilen nach dem Alter gebildet – wenn das im Bestand 

auch räumliche erkennbar ist oder relevante Verbiss- und Schälschäden auseinandergehalten 

werden musten).  Es wird daher angeraten, auf eine schärfere Bejagung hinzuwirken 

 

 

  



 

3. Abgelaufener Planungszeitraum – Ergebnis, Würdigung 

 

Im Vergleich zur letzten Inventur hat sich das Verhältnis von Laub- zu Nadelholz durch die 

Kalamitäten der Jahre zwischen 2019 und 2022 stark zu Last des Laubholzes entwickelt.  

 

 
 

Die 16% Fichtenanteile in der Flächenverteilung sind weitestgehend Trockniss und 

Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Die Flächen nach Baumartengruppe und Altersklassen sind 

in folgender Grafik dargestellt. 

 

 
 

Die nächste Grafik zeigt die Flächen sortiert nach Baumarten und Altersklasse des letzten 

Einrichtungszeitraumes. 

 



 
 

Beim Vergleich der Flächen je Baumart und Altersklasse wird deutlich das einige der 

überalten Buchen- und Eichenbestände im zurückliegenden Einrichtungszeitraum gepflegt, 

bzw. geerntet werden konnten.  

 

Insgesamt ist der Anteil an Flächen mit dem Status „Pflegedringlich“, bzw. „Pflegerückstand“ 

in der vergangenen Einrichtungsperiode zurückgegangen. Pflegerückstand wurde auf lediglich 

3,4 ha der BBF Fläche festgestellt.  

 

 

 
 

Obige Tabelle zeigt die Gesamtnutzung über den Einrichtungszeitraum im Vergleich von 

SOLL zu IST Einschlag. Deutlich wird der erhebliche Vorratsabbau der BAG Fichte durch 

die Kalamitätsverluste.  

 



 

 
 

Die Tabelle „Gruppenkontrolle Kunstverjüngung“ zeigt den Soll-Ist Verlgeich für die 

geplanten Kulturmaßnahmen im Rahmen der letzten Forsteinrichtung. Deutlich wird, dass der 

Fokus bei Neukulturen auf den Baumarten Eiche, Buche und Fichte lag. Allerdings muss 

darauf hingewiesen werden, dass sich hinter der Baumart Fichte die durchgeführten 

Douglasienkulturen verbergen. Diese sind in besagter Baumartengruppe verschlüsselt. Es 

wurden aktiv keine Fichten gepflanzt! Hinter der Baumart Buche verbergen sich gepflanzte 

Edellaubhölzer, bzw. Begleitbaumarten wie die Hainbuche für durchgeführte Eichenkulturen. 

 

Die Gruppenkontrolle der geplanten Läuterungen für den zurückliegenden 

Einrichtungszeitraum zeigt folgende Tabelle: 

 



 
 

Die Tabelle zeigt die geläuterten Flächen im Vergleich von Soll zu Ist. 

 

Insgesamt zeigt die Analyse des zurückliegenden Forsteinrichtungszeitraumes, dass die 

geplanten forstbetrieblichen Maßnahmen erfüllt, bzw. übererfüllt wurden und keine 

unerklärbaren Defizite erkennbar sind. 

  



 

 

4. Planung 

 

4.1 Wirtschaftsziele und –intensität, Umtriebszeiten, Waldbau 

 

Kürzel: EV = Einleitungsverhandlung              SV = Schlussverhandlung 

 

Auf die nachfolgende EV, v.a. auf deren Kap. 1-4, wird an dieser Stelle ausdrücklich 

verwiesen. 

 

  



 

 

  



 

4.2 Holznutzung 

Bei dem hier angewendeten Planungsverfahren (s. dazu Kap. 1, Abs. 3) resultiert die 

Gesamtplanung aus dem Ergebnis einer ordnungsgemäßen, waldbaulichen Einzelplanung und 

den Nachhaltsweisern, wobei erstere stärker zu werten ist, bei kleinen Betrieben viel stärker. 

Dem Charakter des Betriebes (hier: Abbaubetrieb) ist Rechnung zu tragen. Auf die 

betreffenden Planungsübersichten in Teil 2 wird verwiesen. 

 

Die geplante jährliche Gesamtnutzung inkl. absehbarer Kalamität (12.557 Efm) ist fast 

identisch mit dem Hiebssatz der Voreinrichtung (nach genehmigter Erhöhung im Jahr 2014). 

18%  sind nun kalamitätsbedingt (gemeldete Kalamitätshiebe nach dem Stichtag plus 

stehendes Totholz oder erkennbare Abgänge, entstanden nach dem Stichtag, betroffen ist 

jeweils überwiegend Fichte). 

 

Die o.g. Kalamität tangiert natürlich auch die nicht kalamitätsbezogene Planung. Außerdem 

gab es in Abstimmung mit dem Betrieb die Vorgabe, Buchenvornutzungsbestände eher 

geschlossen zu halten (im Hinblick auf Trocknis bzw. Buchenkomplexkrankheit). 

Dementsprechend sind die Ansätze dort zurückhaltend. Gleiches gilt abgeschwächt auch für 

die hier relevanten Hauptnutzungsansäte bei Buche und Eiche (s. jew. Übersicht 

Eingriffsstärke). Auch dort gilt es stärkere Auflichtungen im Hinblick auf die Gefährdung des 

verbleibenden Altholzes und die Konkurrenzvegetation zu vermeiden, auch, wenn Reife und 

der überwiegend gute Naturverjüngungsfortschritt für sich genommen eher für höhere 

Ansätze sprächen. Bei noch geringeren Ansätzen überwiegt dagegen die Gefahr der 

Holzentwertung.  

 

Ohne Kalamität liegt das Gesamtergebnis der Einschlagsplanung (10.240 Efm, d.s. 5,2 Efm je 

J und ha) nur knapp über dem Massennachhaltsweiser nach Gerhardt. Die reduzierte 10-

jährige Schlagfläche der Hauptbestände (135,2 ha) liegt leicht über dem Normalwert. Der 

Nachschub an Hauptnutzungsbeständen in den nächsten 3 Perioden (red. Fl.) beläuft sich je 

Jahrzehnt durchschnittlich allerdings nur noch auf 53,4 ha. Die geplante, nicht 

kalamitätsbedingte Verjüngungsfläche beläuft sich für den Planungszeitraum auf 83,6 ha – 

hier wirkt sich der bisher und wohl auch künftig gute Naturverjüngungsfortschritt aus. 

 

 

4.3 Verjüngungsplanung 

Kalamitätsbedingt liegt die Gesamtfläche der Verjüngungsplanung (156,3 ha) trotz bisher 

gutem Verjüngungsfortschritt deutlich über dem Normalwert (128,7 ha). Grund dafür sind die 

trotz Sparkonzepten immer noch umfangreichen kalamitätsbedingten Pflanzungen (72,7 ha 

oder 47%) - in Absprache mit dem Betrieb wurden im Hinblick auf ordentliche Umsetzung, 

finanzielle Bewältigung und die noch erwartbare Naturverjüngung Pflanzungen nur für 

Verjüngungsflächen > 1 ha geplant (bei einer Grenze von 0,3 ha und sehr pessimistischer 

Einschätzung der sich noch einstellenden Naturverjüngung würden zusätzliche 23 ha 

Pflanzfläche anfallen). 

 

Schwerpunkt der Verjüngungsplanung ist nach wie vor die Buchennaturverjüngung (46,5 ha) 

– auch in Eichenaltbeständen wird Buche anders als gewünscht meistens die führende 

Folgebaumart. Trotz diesem Trend wurden ambitionierte 12,6 ha Eichennaturverjüngung 

geplant. Bei der Pflanzung bildet Douglasie (und Küstentanne) den Schwerpunkt, häufig mit 

Bergahorn und Vogelkirsche als Mischbaumarten. 13,7 ha sind für Pflanzung von Eiche (und 

Roteiche) vorgesehen. 

 



  



 

4.4 Fazit der Naturalplanung 

Der vorgeschlagene Hiebssatz erfüllt das Gebot der Nachhaltigkeit, für die 

Verjüngungsplanung gilt das kalamitätsbedingt möglicherweise mit geringer Einschränkung. 

Die muss man in Zeiten großer Kalamitäten aber den betroffenen Betrieben zubilligen. Für 

Nachjustierungen wird somit keine Notwendigkeit gesehen.  

 

3.5 Erschließung 

 

Die Erschließung durch ganzjährig oder zeitweise LKW-befahrbare Wege ist ausreichend.  

 

 

4.  Karten 

Alle Karten wurden auf digitaler Basis (GIS-Projekte) gefertigt. Analoge und digitale 

Ausgabe: Forstgrundkarten im M. 1:5.000, Forstwirtschaftskarte im M. 1:10.000.  
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